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Verlautbarung 
 

Werttarife für Schlachtschweine gemäß Tierseuchengesetz 
 
Gemäß § 52 Abs. 1 lit. a des Gesetzes vom 6. August 1909, betreffend die Abwehr und Tilgung von Tierseuchen 
(Tierseuchengesetz – TSG), RGBl.Nr. 177/1909, in der geltenden Fassung, wird der Werttarif für Schlachtschweine nach 
Anhörung der Landwirtschaftskammer Vorarlberg wie folgt festgelegt: 
 
Schlachtschweine (Mastschweine):  
Der Werttarif für die Bemessung der Entschädigung bei Schlachtschweinen (Mastschweinen) für Vermögensnachteile aus 
den im § 48 Abs. 1 Z. 1 Tierseuchengesetz genannten Fällen beträgt im Monat Juni 2023 unter Berücksichtigung des 
durchschnittlichen Marktpreises pro kg Lebendgewicht € 2,04 netto. 
 

Für den Landeshauptmann  
im Auftrag 

DI Wolfgang Burtscher 
 
 
 

Verlautbarung 
 
Gemäß § 3 Abs. 3 der land- u. forstwirtschaftlichen Prüfungsordnung werden folgende Prüfungstermine verlautbart: 
 
Datum Prüfung Ort 
29. September 2023 Meisterprüfung Landwirtschaft schriftlich (Teilprüfungen) BSBZ Hohenems 
 
Die Anträge sind spätestens einen Monat vor Prüfungstermin abzugeben. Die erforderlichen Nachweise und Fristen für die 
Zulassung zur Prüfung sind bei der Lehrling- und Fachausbildungsstelle bei der Landwirtschaftskammer zu erfragen. 
 

Für die Lehrlings- u. Fachausbildungsstelle Vorarlberg 
Geschäftsführung 

Alexandra Kompein 

 

 

 

Landtagsklub der Österreichischen Volkspartei Vorarlberg 
 

Fraktionsförderung 2022 
gemäß § 11 Parteienförderungsgesetz 

 
Als die gemäß § 10 Abs. 4 Parteienförderungsgesetz, bestellten Wirtschaftsprüfer bestätigen wir nach pflichtgemäßer 
Prüfung aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Aufklärungen und Nachweise die Ordnungsmäßigkeit der 
Aufzeichnungen und alle dazu gehörenden Unterlagen über die widmungsgemäße Verwendung der vom Land Vorarlberg 
dem ÖVP-Landtagsklub im Jahre 2022 gemäß § 7 PFG zur Verfügung gestellten Förderung. Es wurden im Sinne von § 11 
Abs. 1 PFG keine Spenden angenommen. 
 
Dornbirn, 29. Juni 2023 
 

SIGNUM Treuhand Wirtschaftsprüfungs-GmbH 

Mag. Peter Rhomberg 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
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